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Offener Brief

Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrter Herr Müller,

Sie haben heute per Pressemitteilung verlautbart, dass Sie die Nut-

zung  gängiger  IT-Produkte  von  US-Anbietern  wie  Microsoft  Inc.

durch  die  Landesverwaltung  unterbinden  wollen,  weil  ihr  Betrieb

nicht rechtskonform möglich sei.

Mit Letzterem haben Sie natürlich Recht. Ebenfalls haben Sie Recht

mit ihrer Feststellung, dass dieser Umstand seit Jahren auf der Hand

liegt. Unrecht haben Sie allerdings mit der Störerauswahl.  Es kann

nicht sein, dass Sie mitten in einer Pandemie die Landesverwaltung

mit einer fundamentalen Umstellung der IT-Landschaft belasten wol-

len, von der faktischen Unmöglichkeit dieses Vorhabens in vertretba-

rer Zeit ganz zu schweigen. Mit Ihrem Vorgehen unterminieren Sie

die Akzeptanz von Datenschutz und zementieren ein Bild in der Öf-
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fentlichkeit, das den Datenschutz als einen gemeinwohlschädlichen Hemmschuh zeigt. Ihr Vorgehen

wirkt sich nicht grundrechtsschützend, sondern vielmehr gesundheitsgefährdend aus.

Dabei stehen Ihnen die Mittel zur Verfügung, den zutreffend erkannten Missstand zu beseitigen. An-

gesichts der massenhaften Datenverarbeitung durch das US-Oligopol im Bereich der IT braucht es

dazu noch nicht einmal eines Rückgriffs auf das Kohärenzverfahren, obwohl keines der Unternehmen

seinen europäischen Sitz in Mecklenburg-Vorpommern hat. Sie sind vielmehr in der Lage, nach Art. 66

DSGVO aus eigener Kompetenz die rechtswidrige Datenverarbeitung durch die Anbieter für die Dau-

er von bis zu drei Monaten zu untersagen. Da die rechtswidrige Datenverarbeitung täglich erneut ge-

schieht, kann an der erforderlichen Dringlichkeit kein vernünftiger Zweifel bestehen – und die Maß-

nahme kann jederzeit wiederholt werden, bis eine endgültige Lösung gefunden wurde. Die wiederum

können Sie dann ohne Eile über das bereits angesprochene Kohärenzverfahren herbeiführen. Die Da-

tenschutzgrundverordnung gibt Ihnen alle erforderlichen Instrumente an die Hand.

Wir gestehen zu, dass diese Aufgabe für Ihre  personell leider schlecht ausgestattete Behörde eine

Herausforderung darstellen mag. Das kann allerdings nicht dazu führen, dass Sie den nur für Sie selbst

leichteren Weg wählen und damit die Landesverwaltung lahmlegen.

Als konstruktiven Vorschlag regen wir an, von Ihren gesetzlich vorgesehenen Befugnissen zunächst nur

in besonders plakativen und konkreten Fällen Gebrauch zu machen. Hier bietet sich zum Beispiel ein

Vorgehen gegen die Datenverarbeitung durch das Unternehmen Microsoft Inc. im Rahmen der dorti-

gen Onlinedienste, insbesondere outlook.com und Microsoft365, an. Microsoft behält sich in den Nut-

zungsbedingungen dieser Dienste vor, Inhaltsdaten, insbesondere den Inhalt von E-Mails, zu eigenen

Zwecken zu verarbeiten. Das soll aus nichtigstem Anlass geschehen, etwa zur Bekämpfung von Spam

oder der Durchsetzung  von Ansprüchen von Microsoft gegenüber Dritten. Wir fügen den entspre-

chenden Auszug aus den AGB von Microsoft bei, sie stehen unter microsoft.com zum Download be-

reit. Eine solche Datenverarbeitung ist jedenfalls hinsichtlich der Kommunikationspartner der Kunden

von Microsoft offenkundig rechtswidrig, da keine Rechtsgrundlage ersichtlich ist. 

Die (massenhafte) Verwendung der AGB rechtfertigt dabei eine vorbeugende Untersagungsverfügung

nach Art. 58 Abs. 2 f) DSGVO, weil die darin angekündigte rechtswidrige Verarbeitung jedenfalls kon-

kret droht. Eine solche Untersagungsverfügung könnten Sie binnen Wochenfrist auf den Weg bringen

und effektiv durchsetzen. Wir bieten an, Sie bei der Erstellung des Bescheids zu unterstützen. 
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Nur auf diesem Weg können Sie dazu beitragen, dass der Datenschutz wieder als das wahrgenommen

wird, was er ist: 

Ein wichtiger Beitrag zur Selbstbestimmtheit und Freiheit der Bürger, denen Sie dienen.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Franz, LL.M.
Rechtsanwalt



Auszug aus den Datenschutzbestimmungen von Microsoft Inc.,
abrufbar unter

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement, 
Stand 17. März 2021:


